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CMS-Fördermittel-Verteilung und -Verwendung 
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Christoph Merian hat in seinem Testament von 1857 die Stadtgemeinde als die seiner Frau Margarethe 
nachgesetzte Universalerbin bestimmt (auch in Hinblick auf die Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Stiftung). 
Mit der im Jahre 1875 in Kraft gesetzten neuen Kantonsverfassung verschwand die Institution der 
Stadtgemeinde; an ihrer Stelle wurden die Einwohnerge-meinde und die Bürgergemeinde eingesetzt. Diese 
beiden Institutionen haben im Jahre 1876 bezugnehmend auf das Testament von Christoph Merian in einem 
Grundabkommen («Ausscheidungsvertrag») die Kompetenzen bezüglich der Christoph Merian Stiftung (CMS) 
festgelegt; dieses Abkommen wurde am 6.6.1876 vom Grossen Rat ratifiziert und darin unter anderem die 
Verteilung und Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens unter der Bürgergemeinde und der 
Einwohnergemeinde in dem Grundabkommen geregelt: a.) Bürgergemeinde: ein Drittel der Erträge: für 
Armenhäuser, Linderung der Not und des Unglücks; b.) Einwohnergemeinde: zwei Drittel der Erträge: für 
nützliche und zweckmässige städtische Einrichtungen. – Der Verteilschlüssel und teilweise die Verwendung der 
Erträge wurden in verschiedenen Zusatzabkommen (I-IV) immer wieder neu geregelt; letztmals Ende 1975.  
Ein neues Zusatzabkommen (zum Grundabkommen) haben der Regierungsrat und der Bürgerrat in den letzten 
Monaten ausgehandelt (neu: Zusatzabkommen V) – erstmals mit einem neuen, dritten Vertragspartner, der CMS: 
a.) Der Ertragsüberschuss wird hälftig unter der Bürger- und Einwohnergemeinde aufgeteilt, b.) Die CMS 
erarbeitet Förderprogramme und legt diese der EG und BG zur Genehmigung vor. – Über die inhaltliche 
Verwendung der Fördermittel gibt es in der Vereinbarung keine Aussage und auch der Stifter Christoph Merian 
sowie der Stiftungszweck werden im Abkommen V mit keinem Wort erwähnt. 
Dieses Zusatzabkommen V wurde vom Regierungsrat am 28.3.2023 genehmigt; auch der Bürgerrat hat am 
28.3.2023 dieses Abkommen genehmigt; die CMS hat dem Abkommen schon früher zugestimmt. Das 
Zusatzabkommen V wurde am 20.6.2023 als «wichtiger Vertrag» noch dem Bürgergemeinderat vorgelegt und 
trotz kritischer Voten genehmigt. Mit der Unterzeichnung des Zusatz-Abkommens V (mit dem Titel «Vereinbarung 
über die Genehmigungsanteile») werden die Zusatzabkommen I («Vereinbarung über die Unterstützung der 
bürgerlichen Armenhäuser») und das Zusatzabkommen IV («Vereinbarung über die Unterstützung der 
bürgerlichen Fürsorgeinstitutionen») aufgehoben. 
Ich bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Weshalb wurde das Zusatzabkommen V nicht dem Grossen Rat unterbreitet? Denn das neue 
Zusatzabkommen hat drei gewichtige Änderungen zu dem vom Grossen Rat ratifizierten Grundabkommen 
(Ausscheidungsvertrag): a.) neuer Verteil-schlüssel: EG: 50% statt zwei Drittel, BG: 50% statt eines Drittel. 
b.) Ganz neues Vertragskonstrukt: Dreiparteien- statt Zweiparteien-Vertrag - mit der CMS als zusätzlicher 
Vertragspartner c.) Die Mittelverwendung (für soziale oder städtische Zwecke) ist mit keinem Wort im 
Abkommen erwähnt und so nicht mehr geregelt. 

2. Im Dreiparteien-Vertragskonstrukt schliesst der Bürgerrat nicht nur mit dem Regierungsrat, sondern auch 
mit der CMS einen Vertrag ab; und so schliesst das Stiftungsaufsichtsorgan (=Bürgerrat) einen Vertrag 
über die Verteilung der Fördermittel mit der zu beaufsichtigenden Stiftung (=CMS) ab. Ein solches 
Vertragskonstrukt erscheint aus Good Governance-Gründen fraglich. Weshalb hat der Regierungsrat 
diesem Konstrukt zugestimmt? 

3. Die CMS schreibt auf ihrer Homepage, dass «ein Drittel der gesamten Förderung» (ca. CHF 6-8 Mio.)  für 
eigene Institutionen (Merian Gärten, Cartoons Museum, Verlag) mit ihren diversen Förder-Projekten 
(Projekt Schule und Landwirtschaft, Ausstellungsprojekte, Buchprojekte etc.) eingesetzt wird. Weshalb hat 
der Regierungsrat nicht dafür gesorgt, dass die Verwendung dieser Projekt-Fördermittel transparent 
gemacht und auch im Zusatzabkommen V geregelt wird, um so die (für öffentlich-rechtliche Stiftungen 
wichtige) demokratische Kontrolle dieser Mittel zu gewährleisten? 

4. Im Ausscheidungsvertrag und in den Zusatzabkommen I-IV wurde jeweils klar deklariert, für welche 
Stiftungs-Zwecke (Armutsprojekte, sozialer Zweck etc.; siehe auch: die Bezeichnung der 
Zusatzvereinbarungen) die Fördermittel eingesetzt werden. Diese Zwecksetzung diente jeweils als Leitlinie 
für die Förderprogramme. Indem der Stiftungszweck im neuen Abkommen nicht mehr enthalten ist, 
besteht die Gefahr, dass der Stiftungszweck ausgehöhlt wird. Wie schätzt der Regierungsrat diese Gefahr 
ein und weshalb sind Stifterwille und die Stiftungszwecke im Abkommen nicht mehr weiterhin explizit 
abgebildet?   

5. Ist der Regierungsrat bereit, aufgrund neuer Erkenntnisse aus den obigen Fragestellungen, die 
Vereinbarung vor der definitiven Unterzeichnung zu überdenken sowie neu zu verhandeln und dann das 
Zusatzabkommen dem Grossen Rat zur Ratifizierung vorzulegen? Falls nein, weshalb nicht? 

6. Ist der Regierungsrat gewillt zu prüfen, ob das Grundabkommen zwischen Einwohnergemeinde und 
Bürgergemeinde aus dem Jahre 1876 noch zeitgemäss ist?  
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